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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 6. September 2024 

 
 
Die Pyramid AG („Gesellschaft“) lädt hiermit ihre Aktionäre zu der am 
 

6. September 2024, um 13:00 Uhr (MESZ) 
 
im Le Méridien München, Bayerstraße 41, 80335 München, stattfindenden ordentlichen Haupt-
versammlung ein. 
 

I. 
Tagesordnung 

 
Tagesordnungspunkt 1 
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses 
zum 31. Dezember 2023, des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsra-
tes für das Geschäftsjahr 2023 
 
Es findet nach den gesetzlichen Bestimmungen zu diesem Tagesordnungspunkt keine Be-
schlussfassung der Hauptversammlung statt, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufge-
stellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und Konzernabschluss zum 31. Dezember 
2023 geprüft und gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. 
 
Die zu diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen werden in der Hauptversammlung 
erläutert. Sie können auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 

https://pyramid-ag.com/termin/annual-general-meeting-2024/ 
 
eingesehen werden. 
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Tagesordnungspunkt 2 
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2023 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 6.242.099,51 vollständig auf neue Rechnung 
vorzutragen. 
 
Tagesordnungspunkt 3 
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 
 
Im Geschäftsjahr 2023 waren Herr Andreas Empl, Herr Peter Trosien und Herr Arne Weber 
Mitglieder des Vorstands. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für 
das Geschäftsjahr 2023 im Wege der Einzelentlastung folgenden Beschluss zu fassen: 
 

a) Dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglied des Vorstands Andreas Empl 
wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 

 
b) Dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglied des Vorstands Peter Trosien wird 

für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 
 

c) Dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglied des Vorstands Arne Weber wird 
für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 

 
Tagesordnungspunkt 4 
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2023 
 
Im Geschäftsjahr 2023 waren Herr Dr. Jürgen Gromer, Herr Christoph Löslein und Herr Ralph 
Weidenmann Mitglieder des Aufsichtsrats. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2023 im Wege der Einzelentlastung folgenden Beschluss zu fassen: 
 

a) Dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Jürgen Gro-
mer wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 
 

b) Dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Christoph Lös-
lein wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 
 

c) Dem im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Ralph Weiden-
mann wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 
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Tagesordnungspunkt 5 
Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats 
 
Zur Ermöglichung der Wahl von Ersatzmitgliedern für die Mitglieder des Aufsichtsrates haben 
sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats, die Herren Dr. Jürgen Gromer, Christoph Löslein und 
Ralph Weidenmann, jeweils ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Wirkung 
zum Ablauf der Hauptversammlung am 6. September 2024 niedergelegt. Vor diesem Hinter-
grund ist eine Neuwahl sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich. 
 
Gemäß § 95 AktG und § 7 Abs. (1) der Satzung der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus 
drei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1, 7. Fall AktG nur aus Mitgliedern 
zusammen, die durch die Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an 
Wahlvorschläge nicht gebunden. 
Die Herren Dr. Jürgen Gromer, Christoph Löslein und Ralph Weidenmann haben sich bereit 
erklärt, im Falle einer erneuten Wahl, der Gesellschaft weiterhin als Aufsichtsratsmitglieder zur 
Verfügung zu stehen. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, im Wege der Einzelwahl den folgenden Beschluss zu fas-
sen: 
 

a) Herr Dr. Jürgen Gromer, wohnhaft in Mannheim, ausgeübter Beruf: Unternehmensbe-
rater, wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der 
Gesellschaft gewählt. Die Wahl erfolgt gemäß § 7 Abs. (2) der Satzung der Gesell-
schaft bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlas-
tung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der mit dieser Bestellung beginnenden 
Amtszeit beschließt. Dabei wird das bei Beginn der Amtszeit laufende Geschäftsjahr 
nicht mitgerechnet. 
 

b) Herr Christoph Löslein, wohnhaft in Freiburg, ausgeübter Beruf: Unternehmensberater, 
wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Gesell-
schaft gewählt. Die Wahl erfolgt gemäß § 7 Abs. (2) der Satzung der Gesellschaft bis 
zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 
vierte Geschäftsjahr nach Beginn der mit dieser Bestellung beginnenden Amtszeit be-
schließt. Dabei wird das bei Beginn der Amtszeit laufende Geschäftsjahr nicht mitge-
rechnet. 
 

c) Herr Ralph Weidenmann, wohnhaft in Winterthur, Schweiz, ausgeübter Beruf: Unter-
nehmer, wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat 
der Gesellschaft gewählt. Die Wahl erfolgt gemäß § 7 Abs. (2) der Satzung der Gesell-
schaft bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlas-
tung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der mit dieser Bestellung beginnenden 
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Amtszeit beschließt. Dabei wird das bei Beginn der Amtszeit laufende Geschäftsjahr 
nicht mitgerechnet. 

 
Tagesordnungspunkt 6 
Beschlussfassung über die Wahl von Ersatzmitgliedern für die Mitglieder des Aufsichts-
rates 
 
Nach § 101 Abs. 3 Satz 2, 3 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft 
können gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern für ein oder für mehrere be-
stimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. 
 
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft beabsichtigt, durch Beschluss der Hauptversammlung zu 
vorstehendem Tagesordnungspunkt 5 Mitglieder des Aufsichtsrates wählen zu lassen. Für 
den Fall einer entsprechenden Beschlussfassung zu vorstehendem Tagesordnungspunkt 5 
sollen für die drei zu wählenden Mietglieder des Aufsichtsrates Ersatzmitglieder gewählt wer-
den. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1. Folgende Personen werden mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversamm-

lung am 6. September 2024 zu Ersatzmitgliedern von Mitgliedern des Aufsichtsrates 
gewählt: 

 
a) Herr Sebastian Nölting, Geschäftsführer der RNT Rausch GmbH und Vorstand der 

Securize IT Solutions AG, wohnhaft in Karlsruhe. 
 

b) Herr Christoph Ludwig, Partner der Kanzlei BLL Braun Leberfinger Ludwig Unger, 
wohnhaft in München. 

 
2. Herr Sebastian Nölting und Herr Christoph Ludwig werden jeweils Ersatzmitglied für 

die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates, sofern diese vor Ablauf ihrer Amtszeit aus 
dem Aufsichtsrat ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger bestellt ist: Dr. Jürgen Gro-
mer, Christoph Löslein und Ralph Weidenmann.  

 
3. Die Ersatzmitglieder Herr Sebastian Nölting und Herr Christoph Ludwig werden in fol-

gender Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrates, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als 
deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichts-
rat ausscheiden:  

 



 5 | 19 

a) Scheidet das Aufsichtsratsmitglied Dr. Jürgen Gromer aus dem Aufsichtsrat aus, be-
stimmt sich die Nachrückreihenfolge wie folgt: 1. Herr Sebastian Nölting und 2. Herr 
Christoph Ludwig. 

 
b) Scheidet das Aufsichtsratsmitglied Christoph Löslein aus dem Aufsichtsrat aus, be-

stimmt sich die Nachrückreihenfolge wie folgt: 1. Herr Sebastian Nölting und 2. Herr 
Christoph Ludwig. 

 
c) Scheidet das Aufsichtsratsmitglied Ralph Weidenmann aus dem Aufsichtsrat aus, be-

stimmt sich die Nachrückreihenfolge wie folgt: 1. Herr Sebastian Nölting und 2. Herr 
Christoph Ludwig. 

 
d) Scheidet zunächst ein Aufsichtsratsmitglied aus dem Aufsichtsrat aus und rückt Herr 

Sebastian Nölting dadurch in den Aufsichtsrat nach, so rückt für das nächste Aufsichts-
ratsmitglied, das aus dem Aufsichtsrat ausscheidet stets Herr Christoph Ludwig nach. 
 

e) Sofern in der Person von Herrn Sebastian Nölting innerhalb von einer Woche nach 
Wirksamwerden des Ausscheidens des Aufsichtsratsmitglieds, als dessen Ersatzmit-
glied Herr Sebastian Nölting bestellt worden ist, nicht die persönlichen Voraussetzun-
gen für Aufsichtsratsmitglieder gem. § 100 Abs. 2 AktG vorliegen, rückt anstelle von 
Herrn Sebastian Nölting das Ersatzmitglied Herr Christoph Ludwig in den Aufsichtsrat 
ein. 

 
Die Wahl erfolgt jeweils mit der Maßgabe, dass das Ersatzmitglied die Stellung als Ersatzmit-
glied für ein anderes des unter vorstehendem Tagesordnungspunkt 5 gewählten Mitgliedes 
des Aufsichtsrates zurückerlangt, wenn die Hauptversammlung für ein vorzeitig ausgeschie-
denes Aufsichtsratsmitglied, das durch das betreffende Ersatzmitglied ersetzt worden ist, eine 
Neuwahl vornimmt. 
 
Die Wahl erfolgt jeweils gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft bis zur Beendigung 
der nächsten oder übernächsten Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalles, sofern in 
dieser Hauptversammlung eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, anderenfalls 
mit Ablauf der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen. 
 
Herr Sebastian Nölting und Herr Christoph Ludwig haben jeweils einen entsprechenden Vor-
behalt erklärt, im Falle ihrer jeweiligen Wahl zum Ersatzmitglied für Mitglieder des Aufsichts-
rates nur dann das Amt eines Mitglieds des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu übernehmen und 
somit in den Aufsichtsrat nachzurücken, wenn im Zeitpunkt des Beginns ihrer jeweiligen Amts-
zeit als Mitglied des Aufsichtsrats die persönlichen Voraussetzungen für Aufsichtsratsmitglie-
der gem. § 100 Abs. 2 AktG jeweils in ihrer Person vorliegen. 
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Tagesordnungspunkt 7  
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Nexia GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Jahresabschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der 
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen. 
 
Tagesordnungspunkt 8 
Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals und die entsprechende 
Änderung der Satzung 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die bedingten Kapitalia in §§ 3 Abs. 6, Abs. 7, Abs. 9, Abs. 10 und Abs. 11 der Satzung der 
Gesellschaft werden jeweils in vollem Umfang aufgehoben, da sie jeweils nicht mehr für die 
Bedienung von Umtausch-, Options-, Wandel- oder Bezugsrechten entsprechend des Zwecks 
ihrer jeweiligen Schaffung bzw. Ermächtigung benötigt werden. 
 
Die Satzung der Gesellschaft wird entsprechend geändert. §§ 3 Abs. 6, Abs. 7, Abs. 9, Abs. 10 
und Abs. 11 der Satzung der Gesellschaft werden aufgehoben. 
 
Tagesordnungspunkt 9 
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I mit der 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Änderung der Sat-
zung 
 
Die aktuelle Satzung der Gesellschaft enthält in § 3 Abs. (4) das Genehmigte Kapital 2022/I, 
wonach der Vorstand ermächtigt ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft bis zum 4. Oktober 2027 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, ganz oder in Teilbe-
trägen um bis zu insgesamt EUR 8.277.171,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Akti-
onäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Weiterhin enthält § 3 
Abs. (4a) der Satzung der Gesellschaft das Genehmigte Kapital 2023/I, wonach der Vorstand 
ferner ermächtigt ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis 
zum 20. September 2028 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen um bis 
zu insgesamt EUR 1.795.914,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). Ferner enthält § 3 Abs. (5) der Satzung 
der Gesellschaft das Genehmigte Kapital 2020/I (im Handelsregister eingetragen als „Geneh-
migtes Kapital 2021/I“), wonach der Vorstand ferner ermächtigt ist, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. September 2026 durch Ausgabe von 
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neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder 
mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 77.996,00 zu erhöhen, wobei 
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). 
 
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zu-
kunftsfinanzierungsG) im Dezember 2023 ergeben sich neue Gestaltungsmöglichkeiten bei 
Kapitalmaßnahmen, u.a. in Bezug auf die Möglichkeiten des Bezugsrechtsausschluss. Vor 
diesem Hintergrund und um der Gesellschaft die Möglichkeit an die Hand zu geben, schnell 
und flexibel die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft zu stärken, halten Vorstand und Aufsichts-
rat es für angezeigt, das Genehmigte Kapital 2022/I, das Genehmigte Kapital 2023/I und das 
Genehmigte Kapital 2020/I um ein neues Genehmigtes Kapital 2024/I zu ergänzen. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung 
dieses genehmigten Kapitals in das Handelsregister, einmalig oder mehrmalig, ganz 
oder in Teilbeträgen um bis zu EUR 1.383.006,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
durch Ausgabe von bis zu 1.383.006 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2024/I).  
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Be-
zugsrecht der Aktionäre insbesondere in folgenden Fällen auszuschließen: 
 

– für Spitzenbeträge; 
– bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage sofern der auf die neue Aktien, für die das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grund-
kapitals 20 % des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-
preis der bereits an einer Wertpapierbörse gehandelten Aktien gleicher Gattung und 
Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den 
Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet; 

– bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage, insbesondere in Form von Unternehmen 
und/oder Unternehmensteilen, Gesellschaften und/oder Gesellschaftsanteilen, Forde-
rungen, Patenten, Marken und/oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten, Lizenzen 
und/oder sonstigen Vermögensgegenständen und/oder sonstigen Rechten; 
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– um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Wandeldarlehen, Options-
schuldverschreibungen oder Optionsscheinen, die von der Gesellschaft ausgegeben 
werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wand-
lungspflicht zustehen würde; 

– um Aktien an Mitglieder des Vorstands, Geschäftsführer von mit der Gesellschaft ver-
bundenen Unternehmen oder Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr verbundener 
Unternehmen ausgeben zu können. 

 
Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird, kann das Bezugsrecht auch 
eingeräumt werden, indem die Aktien von Kreditinstituten oder anderen die Voraussetzungen 
des § 186 Abs. 5 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der Durch-
führung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024/I, insbesondere den Inhalt 
der Aktienrechte sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, einschließlich des Ausgabebe-
trages, festzulegen. 
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
oder nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus 
dem Genehmigten Kapital 2024/I entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem 
Genehmigten Kapital 2024/I anzupassen. 
 
2. Satzungsänderung 
 
§ 3 der Satzung der Gesellschaft wird in Umsetzung des Beschlusses gemäß vorstehender 
Ziffer 1. nach Abs. (5) um folgenden Abs. (5a) ergänzt: 
 
„Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge-
sellschaft bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses ge-
nehmigten Kapitals in das Handelsregister, einmalig oder mehrmalig, ganz oder in Teilbeträ-
gen um bis zu EUR 1.383.006,00, gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis 
zu 1.383.006 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil 
am Grundkapital von je EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024/I). Die Er-
mächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen ausgenutzt werden. 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre insbesondere in folgenden Fällen auszuschließen: 

 
– für Spitzenbeträge; 
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– bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage sofern der auf die neue Aktien, für die das 
Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grund-
kapitals 20 % des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-
preis der bereits an einer Wertpapierbörse gehandelten Aktien gleicher Gattung und 
Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den 
Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet; 

– bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage, insbesondere in Form von Unternehmen 
und/oder Unternehmensteilen, Gesellschaften und/oder Gesellschaftsanteilen, Forde-
rungen, Patenten, Marken und/oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten, Lizenzen 
und/oder sonstigen Vermögensgegenständen und/oder sonstigen Rechten; 

– um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Wandeldarlehen, Options-
schuldverschreibungen oder Optionsscheinen, die von der Gesellschaft ausgegeben 
werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wand-
lungspflicht zustehen würde; 

– um Aktien an Mitglieder des Vorstands, Geschäftsführer von mit der Gesellschaft ver-
bundenen Unternehmen oder Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr verbundener 
Unternehmen ausgeben zu können. 

 
Sofern das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen wird, kann das Bezugsrecht auch 
eingeräumt werden, indem die Aktien von Kreditinstituten oder anderen die Voraussetzungen 
des § 186 Abs. 5 AktG erfüllenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der Durchfüh-
rung der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024/I, insbesondere den Inhalt der 
Aktienrechte sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, einschließlich des Ausgabebetrages, 
festzulegen. 
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
oder nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus 
dem Genehmigten Kapital 2024/I entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem 
Genehmigten Kapital 2024/I anzupassen.“ 
 
Tagesordnungspunkt 10 
Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. (2) Satz 3 der Satzung der Gesell-
schaft (Teilnahmerecht) 
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Die in § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG enthaltenen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und die Ausübung des Stimmrechts wurden durch das im Dezember 2023 in 
Kraft getretene Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinan-
zierungsG) geändert. Nach dem geänderten § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG hat sich bei Inhaberak-
tien börsennotierter Gesellschaften der Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 
AktG nunmehr auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung und nicht 
mehr wie bislang auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Die 
gegenwärtige Fassung von § 16 Abs. (2) Satz 3 der Satzung der Gesellschaft lautet: 
 
„Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen 
und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse spätestens an 
dem Tag, bis zu dem die Anmeldung gemäß § 16 Abs. 1 zu erfolgen hat, zugehen.“ 
 
Diese bildet damit noch die Vorgaben des § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG a.F. ab. Um die Formu-
lierung der Satzung in Einklang mit der Gesetzesformulierung zu bringen, soll § 16 Abs. (2) 
Satz 3 der Satzung an den neuen § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG angepasst werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
§ 16 Abs. (2) Satz 3 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung 
zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse 
spätestens an dem Tag, bis zu dem die Anmeldung gemäß § 16 Abs. 1 zu erfolgen hat, zuge-
hen.“ 
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II. 
Allgemeine Hinweise zur Hauptversammlung 

 
 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 

 
Im Zeitpunkt der Einberufung der am Freitag, den 6. September 2024 stattfindenden ordentli-
chen Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 23.068.175,00 und 
ist eingeteilt in 23.068.175 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung 
eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine 
eigenen Aktien. 
 

2. Teilnahme an Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte sind nur dieje-
nigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis 
zum Ablauf des siebenten Tages vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 30. Au-
gust 2024, 24.00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache in 
Textform (§ 126b BGB) anmelden. Die Anmeldung kann auch über das depotführende Institut 
erfolgen. 
 
Der Nachweis des Aktienbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 15. August 2024 
(24:00 Uhr MESZ) (Nachweisstichtag) zu beziehen, dieser Zeitpunkt entspricht dem 16. Au-
gust 2024 (0:00 Uhr MESZ) entsprechend der noch geltenden Satzungsregelung in § 16 Abs. 
(2) Satz 3 der Satzung der Gesellschaft. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein 
Nachweis des Letztintermediärs gemäß § 67c Abs. 3 AktG oder ein in Textform erstellter be-
sonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. 
 
Bitte beachten Sie insoweit die aus den gesetzlichen Vorgaben zum Format der Datumsan-
gabe resultierenden Abweichung der Angabe in den nach § 125 Abs. 1 Satz 1 AktG i.V.m. 
§ 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 
2028/1212 bereitzustellenden Informationen. 
 
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktio-
nären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. 
 
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum 
Ablauf des 30. August 2024, 24.00 Uhr (MESZ) unter folgender Adresse zugehen: 
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Pyramid AG 
c/o GFEI Aktiengesellschaft 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
hv@gfei.de 
 
Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises 
ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 
 

3. Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmäch-
tigte 

 
Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen ihr Stimmrecht in 
der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Ak-
tionärsvereinigung oder durch eine andere Person ausüben zu lassen. Voraussetzung für die 
Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten sind die form- und fristgerechte An-
meldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie ein form- und fristgerechter Nachweis 
seines Anteilsbesitzes. Jeder Aktionär darf nur einen Bevollmächtigten benennen. Bevoll-
mächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 Aktiengesetz („AktG“) grundsätzlich der 
Textform (§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. 
 
Bevollmächtigte können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im 
Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht oder durch (Unter-) Bevollmächtigung der weisungsgebun-
denen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. 
 
Bei der Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen o-
der geschäftsmäßig Handelnde besteht ein Formerfordernis weder dem Gesetz noch der Sat-
zung nach. Möglicherweise verlangt jedoch in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institu-
tion oder Person eine besondere Form der Vollmacht, weil sie gemäß § 135 AktG die Voll-
macht nachprüfbar festhalten muss. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie einen Intermediär, 
Stimmrechtsberater, geschäftsmäßig Handelnden oder eine Aktionärsvereinigung bevoll-
mächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Voll-
macht ab. 
 
Die Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erklärt 
werden. Die Aktionäre erhalten mit Zusendung der HV-Karte ein Formular, mit dem Vollmacht 
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an einen Bevollmächtigten erteilt werden kann. Erteilung, Änderung oder Widerruf der Voll-
macht muss aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum Ablauf des 5. September 
2024, 24.00 Uhr (MESZ) unter der folgenden Postadresse oder elektronisch unter der nach-
folgenden E-Mail-Adresse: 
 
Pyramid AG 
c/o GFEI Aktiengesellschaft 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
hv@gfei.de 
 
mittels des hierzu bereit gestellten Formulars erfolgen. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zu-
gangs bei der Gesellschaft. 
 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
 
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte wei-
sungsgebundene Stimmrechtsvertreter („Stimmrechtsvertreter“) als Bevollmächtigte nach 
ihren Weisungen bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. 
 
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen in Textform erteilt werden. 
Ein Formular, das für die Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter ver-
wendet werden kann, wird den Aktionären zusammen mit der HV-Karte übersandt. 
 
Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter muss aus organisa-
torischen Gründen spätestens bis zum Ablauf des 5. September 2024, 24.00 Uhr (MESZ) un-
ter der folgenden Postadresse oder elektronisch unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse er-
folgen: 
 
Pyramid AG 
c/o GFEI Aktiengesellschaft 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
hv@gfei.de 
 
Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft. 
 
Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter oder die Änderung 
von Weisungen gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und 
zu den Fristen entsprechend. 
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Bei einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter müssen diesen Weisungen für die Aus-
übung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entspre-
chend der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche Weisung zu den 
einzelnen Gegenständen der Tagesordnung werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht 
nicht ausüben. Die Stimmrechtsvertreter nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Wider-
sprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, zur Ausübung der Fragemöglichkeit o-
der zur Stellung von Verfahrens- oder Sachanträgen entgegen. 
 

5. Informationen zum Datenschutz 
 
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 
Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Ad-
resse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die 
Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der 
Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“). 
Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich ver-
pflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzuge-
hen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerläss-
lich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptversamm-
lung anmelden. 
 
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verant-
wortlichen lauten: 
 
Pyramid AG 
Sendlinger-Tor-Platz 8 
80336 München 
Telefon: +49 89 244 192 200 
Telefax: +49 89 244 192 230 
E-Mail: datenschutz@pyramid-ag.com 
 
Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergege-
ben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Ge-
sellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptver-
sammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienst-
leister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhal-
ten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung 
notwendig ist. 
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Die oben genannten Daten werden nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei 
denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 
Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 
 
Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, 
auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verar-
beiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten 
bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Auf-
bewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). 
Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebe-
nen Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). 
 
Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an datenschutz@pyramid-
ag.com. 
 
Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichts-
behörde. 
 
 
 
München, im Juli 2024 
 

Pyramid AG 
Der Vorstand 
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Schriftlicher Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 203 Abs. 2, 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 9 über die Gründe des Ausschlusses 
des Bezugsrechts bei der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 
 
Zu Tagesordnungspunkt 9 der auf den 6. September 2024 einberufenen Hauptversammlung 
schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, ein neues genehmigtes Kapital zu schaffen. Es wird 
vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung 
des genehmigten Kapitals in das Handelsregister, einmalig oder mehrmalig, ganz oder teil-
weise, um bis zu insgesamt EUR 1.383.006,00 gegen Bar- und / oder Sacheinlagen durch 
Ausgabe von bis zu 1.383.006 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2024/I). Die Bestimmung der weiteren Einzelheiten obliegt dem Vorstand 
unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats. Im Rahmen des Genehmigten Kapi-
tals 2024/I soll der Vorstand darüber hinaus ermächtigt werden, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. 
 
Der Vorstand erstattet daher gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe 
für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts diesen Bericht, der Bestandteil der 
Einladung der Hauptversammlung ist. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Die aktuelle Satzung der Gesellschaft enthält in § 3 Abs. (4) das Genehmigte Kapital 2022/I, 
wonach der Vorstand ermächtigt ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft bis zum 4. Oktober 2027 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, ganz oder in Teilbe-
trägen um bis zu insgesamt EUR 8.277.171,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Akti-
onäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). 
 
Zudem enthält die aktuelle Satzung der Gesellschaft in § 3 Abs. (4a) das Genehmigte Kapital 
2023/I, wonach der Vorstand ermächtigt ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundka-
pital der Gesellschaft bis zum 20. September 2028 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, ganz oder 
in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 1.795.914,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht 
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). 
 
Zudem enthält die aktuelle Satzung der Gesellschaft in § 3 Abs. (5) das Genehmigte Kapital 
2020/I, wonach der Vorstand ermächtigt ist, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundka-
pital der Gesellschaft bis zum 16. September 2026 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, ganz oder 
in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 77.996,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I, im Handelsregister ein-
getragen als „Genehmigtes Kapital 2021/I“). 
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Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zu-
kunftsfinanzierungsG) im Dezember 2023 wurde u.a. die Grenze für den vereinfachten Be-
zugsrechtsausschluss von 10 % auf 20 % angehoben.  
 
Um der Gesellschaft auch künftig die Möglichkeit einzuräumen, schnell und flexibel die Eigen-
kapitalbasis der Gesellschaft zu stärken, beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, ein weite-
res genehmigtes Kapital durch die Hauptversammlung beschließen zu lassen. Das neue Ge-
nehmigte Kapital 2024/I soll bis zu EUR 1.383.006,00 betragen. Die Gesellschaft soll durch 
die vorgeschlagene Ermächtigung die Möglichkeit erhalten, kurzfristig auf auftretende Finan-
zierungserfordernisse reagieren zu können. Zu diesem Zwecke soll der Vorstand auch er-
mächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktio-
näre in bestimmten Fällen auszuschließen. 
 
Der Vorstand der Gesellschaft soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2024/I insbesondere 
ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht 
der Aktionäre auszunehmen. Dies ist erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugs-
verhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund 
der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den Aus-
schluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den 
Aktionären für angemessen. 
 
Zudem soll das Bezugsrecht beim Genehmigten Kapital 2024/I insbesondere ausgeschlossen 
werden können, wenn die Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen für einen Be-
zugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Ein etwaiger Abschlag vom 
aktuellen Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3 % jedenfalls aber maximal bei 5 % des 
Börsenpreises liegen. Die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in 
die Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und dabei durch die 
marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmög-
liche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der 
schnelleren Handlungsmöglichkeiten erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als 
eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der Aktionäre. Es kommt zwar dadurch 
zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils 
der vorhandenen Aktionäre. Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote und ihren relativen 
Stimmrechtsanteil erhalten möchten, haben jedoch in der Regel die Möglichkeit, die hierfür 
erforderliche Aktienzahl über die Börse zu erwerben. 
 
Der Vorstand soll ferner im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2024/I insbesondere ermäch-
tigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen 
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Sacheinlagen insbesondere in Form von Unternehmen und/ oder Unternehmensanteilen, Ge-
sellschaften und/ oder Gesellschaftsanteilen, Forderungen, Patenten, Marken und/ oder sons-
tigen gewerblichen Schutzrechten, und/ oder Lizenzen und/ oder sonstigen Vermögensgegen-
ständen und/ oder sonstigen Rechten auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts bezweckt, der Gesellschaft die Möglichkeit zum Erwerb von derartigen Sa-
chen, Gegenständen und/ oder Rechten gegen Gewährung von Aktien auch dann einzuräu-
men, wenn deren Inhaber als Gegenleistung die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien 
der erwerbenden Gesellschaft verlangen. Zwar kommt es durch den Bezugsrechtsausschluss 
zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils 
der bisherigen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre jedoch der Erwerb derar-
tiger Sachen, Gegenständen und/ oder Rechten gegen Gewährung von Aktien nicht möglich. 
Die damit verbundenen Vorteile für die Gesellschaft und damit einhergehend auch für die Ak-
tionäre wären nicht erreichbar. 
 
Bisher bestehen in Bezug auf das Genehmigte Kapital 2024/I keine konkreten Pläne für solche 
Erwerbsvorhaben. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen und/ oder Unter-
nehmensteilen, Gesellschaften und/ oder Gesellschaftsanteilen, Forderungen, Patenten, Mar-
ken und/ oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten, und/ oder Lizenzen und/ oder sonstigen 
Vermögensgegenständen und/ oder sonstigen Rechten konkretisieren, wird der Vorstand 
sorgfältig prüfen, ob er von dem Genehmigten Kapital 2024/I zu diesem Zwecke gegen Aus-
gabe von Aktien Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn der Erwerb von 
derartigen Sachen, Gegenständen und/ oder Rechten im Interesse der Gesellschaft liegt. Nur 
dann wird auch der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilen. 
 
Es ist in der Ermächtigung insbesondere weiter vorgesehen, dass der Vorstand das Bezugs-
recht zugunsten der Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, Wandeldarlehen, Options-
schuldverschreibungen oder Optionsscheinen ausschließen kann. Diese Möglichkeit, das Be-
zugsrecht auszuschließen, soll den Inhabern solcher Wandel- oder Optionsrechte einen an-
gemessenen Verwässerungsschutz gewähren. Die Bedingungen von Wandelschuldverschrei-
bungen sowie von Wandeldarlehensverträgen, Optionsschuldverschreibungen oder Options-
scheinen sehen zumeist die Gewährung von Verwässerungsschutz im Falle einer Kapitaler-
höhung entweder durch Ermäßigung des Wandlungs- oder Optionspreises oder durch Einräu-
mung eines Bezugsrechts vor. Um nicht auf die Alternative der Verminderung des Wandlungs- 
und Optionspreises beschränkt zu sein, soll für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2024/I eine Ermächtigung vorgesehen werden, das Bezugsrecht der Aktionäre auf Aktien in-
soweit auszuschließen, als es erforderlich ist, um Inhabern von Wandelschuldverschreibun-
gen, Wandeldarlehen, Optionsschuldverschreibungen oder Optionsscheinen ein Bezugsrecht 
in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen zustehen würde, wenn sie von ihren Wandel- und 
Optionsrechten vor der jeweiligen Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung Gebrauch ge-
macht hätten. Der Vorstand kann durch die Ermächtigung dieses Bezugsrechtsausschlusses 
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beide genannten Alternativen nutzen und sich nach sorgfältiger Abwägung der Interessen für 
die im Einzelfall vorteilhaftere Alternative entscheiden. 
 
Der Vorstand soll ferner im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2024/I insbesondere ermäch-
tigt werden, das Bezugsrecht auszuschließen, um Aktien an Mitglieder des Vorstands, Ge-
schäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen oder Arbeitnehmer der Ge-
sellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen ausgeben zu können. Die Ausgabe von Ak-
tien an die genannte Personengruppe kann aus der Sicht der Gesellschaft sinnvoll sein, um 
die genannten Personen zu incentivieren und sie am Erfolg ihrer eigenen Leistungen zu be-
teiligen. Um diesen Zweck zu erreichen, ist der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
erforderlich. 
 
Bei der Abwägung aller genannten Umstände halten der Vorstand und der Aufsichtsrat den 
Bezugsrechtsausschluss in den genannten Fällen aus den vorgenannten Gründen für sachlich 
gerechtfertigt und angemessen. Hierbei wurde auch der zulasten der Aktionäre eintretende 
Verwässerungseffekt berücksichtigt. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Aus-
nutzung des Genehmigten Kapitals 2024/I Bericht erstatten. 
 
München, im Juli 2024 
 
Pyramid AG 
Der Vorstand 
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